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I. Einleitung – Wozu dient dieser Ratgeber?

Der Besuch beim Arzt oder im Spital ist oftmals geprägt von Emotionen 
und Unsicherheit. Diese ergeben sich einerseits daraus, dass man als Pa-
tient nicht genau weiß, was auf einen zukommt und wie sich der Arztbe-
such gestalten wird. Andererseits treten oftmals Unsicherheiten dahinge-
hend auf, was aus rechtlicher Sicht von Ihnen als Patient erwartet wird 
bzw. werden kann und was umgekehrt Sie von Ihrem Arzt oder der Kran-
kenanstalt erwarten und auch einfordern können. Hinzu kommt, dass 
beim Arztbesuch oder bei einem Spitalsaufenthalt wichtige und häufig 
schwierige Entscheidungen zu treffen sind, die Ihre Gesundheit betref-
fen und große Auswirkungen auf Ihr weiteres Leben haben können.

In solchen Situationen ist es gut zu wissen, welche Rechte und Pflichten 
Sie und Ihre Behandler haben und wohin Sie sich wenden können, wenn 
Schwierigkeiten auftreten oder Sie jemanden um Rat fragen möchten.

Vorliegender Ratgeber soll Ihnen Entscheidungen im medizinischen 
Kontext erleichtern und Ihnen als Wegbegleiter beim Besuch des Arz-
tes oder im Spital dienen. 

Dazu zeigt er einerseits Ihre Rechte als Patient auf und bietet andererseits 
nützliche Informationen an, die beim Arztbesuch oder bei einem Kran-
kenhausaufenthalt hilfreich sein können. Mithilfe der Informationen in 
diesem Buch wissen Sie, welche rechtlichen Möglichkeiten Sie als Patient 
haben und wohin Sie sich wenden können, wenn Unklarheiten auftreten.

1. Wie ist der Ratgeber aufgebaut?

Die einzelnen Patientenrechte werden im Folgenden kapitelweise er-
klärt. Innerhalb der Kapitel finden sich – so wie schon hier in der Ein-
leitung – jeweils Fragen, anhand derer die Rechtsmaterie erklärt wird. 
Innerhalb der Fragen sind die wichtigsten Begriffe fett hervorgehoben. 
Lesen Sie alle Fragen eines Kapitels, so haben Sie die wichtigsten In-
formationen zu diesem rechtlichen Thema erhalten. Sie können jedoch 
auch gezielt einzelne Fragen nachschlagen. Am Ende jedes Kapitels fin-
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den Sie die Frage „Auf welcher Rechtsgrundlage basieren diese Infor-
mationen?“. Darunter finden Sie eine Auflistung von Gesetzen und Be-
stimmungen, die das regeln, was im Kapitel davor beschrieben wurde. 
Mit Hilfe dieser Informationen können Sie auch selbst im Gesetz nach-
lesen, welche Regelungen der Gesetzgeber getroffen hat.

Im Anschluss an die Kapitel finden Sie einen Serviceteil, der Ihnen 
Adressen von Einrichtungen, die Sie vielleicht kontaktieren möchten, 
und Hinweise auf weiterführende Informationen anbietet. Der Ratgeber 
kann nur eine Zusammenfassung Ihrer Rechte und Pflichten anbieten. 
Daher finden Sie im Serviceteil Hinweise auf Bücher und Informations-
broschüren, die Sie lesen können, wenn Sie mehr über die einzelnen 
Punkte wissen möchten. Zudem können Sie jederzeit bei der Patien-
tenanwaltschaft in Ihrem Bundesland nachfragen. Die Kontaktdaten 
finden Sie ebenfalls im Serviceteil.

Weiters finden Sie hinten zwei Checklisten: eine für den Arztbesuch 
und eine zweite für den Krankenhausaufenthalt. Diese können Sie ko-
pieren und vor sowie nach jedem Arztbesuch oder Spitalsaufenthalt 
durchsehen und abhaken, ob Sie auch an alles gedacht haben. Im Buch 
finden Sie auch immer wieder sogenannte QR-Codes. Dahinter finden 
sich Internetadressen, die Sie zu den angegebenen Quellen führen, ohne 
dass Sie die lange Internetadresse von Hand eingeben müssen. QR-Codes 
lassen sich mit Smartphones und einer kostenlosen App „lesen“.

2. Worauf sollten Sie beim Lesen achten?

Im Folgenden sprechen wir stets von Patienten. Der Begriff Patient mag 
allerdings nicht immer passend sein, da sich der Ratgeber natürlich nicht 
nur an Personen wendet, die bereits in medizinischer Behandlung sind 
(und somit als Patienten gelten), sondern auch an gesunde Personen, die 
sich für ihre Rechte interessieren, falls sie einmal krank werden sollten. 
Der Einfachheit halber sprechen wir im Folgenden aber auch bei gesun-
den Personen von Patienten. Will eine Person z.B. eine Patientenverfü-
gung oder Vorsorgevollmacht für sich errichten, so bezeichnen wir auch 
diese Person als Patient.

Obwohl Sprache Bewusstsein schafft, verzichten wir auf den folgen-
den Seiten auf eine gendergerechte Sprache und führen lediglich die 
männliche Form an. Bitte behalten Sie jedoch im Hinterkopf, dass 
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sämtliche Ausführungen Männer und Frauen in gleicher Weise 
betreffen und dass gerade im Gesundheitswesen sehr viele Frauen 
tätig sind.

Die Autoren danken Franziska Bereuter und Carina Höllersberger für 
die tatkräftige Unterstützung beim Erstellen dieses Buches.

II. Das Behandlungsverhältnis

Das Verhältnis zwischen Patient und Behandler ist geprägt durch deren 
jeweilige Rechte und Pflichten. Diese entstehen unter anderem durch ei-
nen sogenannten Behandlungsvertrag. Das folgende Kapitel beschäf-
tigt sich daher mit dem Beginn jeder medizinischen Behandlung, 
nämlich mit dem Abschluss dieses Behandlungsvertrages. Es zeigt auf, 
wie dieser zustande kommt und welche Rechte und Pflichten er mit sich 
bringt. Zudem werden weitere wichtige Fragen im Zusammenhang mit 
dem Behandlungsverhältnis geklärt, wie z.B. Fragen der Kostentragung 
beim Arztbesuch sowie das Recht, einen Arzt frei zu wählen. 

1. Wie kommt ein Behandlungsvertrag zustande?

Zwischen dem Patient und dem Behandler entsteht meistens automa-
tisch zu Beginn jeder medizinischen Behandlung ein Behandlungs-
vertrag. Dieser Vertrag kommt in der Regel stillschweigend zustande, 
wenn der Patient z.B. zu seinem praktischen Arzt geht und bei ihm be-
handelt werden möchte. Begeben Sie sich also zum Arzt und beginnt 
dieser, Sie zu behandeln, so kommt damit ein Behandlungsvertrag zu-
stande, ohne dass Sie etwas unterschrieben oder explizit mit Ihrem Arzt 
über einen Vertrag gesprochen haben.

Dies ist nicht so ungewöhnlich – auch in anderen Bereichen des tägli-
chen Lebens schließen Sie keinen schriftlichen Vertrag. Wenn Sie z.B. 
eine Zeitung in der Trafik kaufen, schließen Sie einen Kaufvertrag, ohne 
darüber zu verhandeln oder eine schriftliche Ausfertigung zu haben. 
Dennoch ist der Vertrag gültig. 

Nur ausnahmsweise, in bestimmten Behandlungssituationen, wird 
der Vertrag ausführlich besprochen und/oder es gibt ein Erstgespräch 
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(z.B. bei kosmetischen Operationen, bei großen Zahnbehandlungen, 
bei wiederholten psychotherapeutischen Behandlungen oder bei phy-
siotherapeutischen Behandlungen).

2.  Bin ich verpflichtet, einen Behandlungsvertrag zu
schließen?

Wenn Sie sich behandeln lassen möchten, dann geht dies grundsätzlich 
nicht ohne Behandlungsvertrag. 

Sie sind allerdings nicht verpflichtet, sich behandeln zu lassen und ei-
nen Behandlungsvertrag abzuschließen. 

Nur ausnahmsweise besteht eine gesetzliche Behandlungspflicht, 
aufgrund derer Sie sich behandeln lassen müssen. Diese Ausnahmen 
finden sich z.B. bei der psychiatrischen Unterbringung oder bei der 
Behandlung von sehr ansteckenden und gefährlichen Krankheiten wie 
Ebola oder der Vogelgrippe.

3.  Wozu gibt es überhaupt einen Behandlungsvertrag und
was ist der Inhalt dieses Behandlungsvertrages?

Der Behandlungsvertrag stellt den rechtlichen Rahmen für Ihre Be-
handlung dar. Es entstehen damit für beide Seiten zahlreiche Rechte 
und Pflichten. Mit dem Behandlungsvertrag werden diese Rechte und 
Pflichten festgelegt und ein Zuwiderhandeln oder das Nichterfüllen des 
Behandlungsvertrages kann zu Ersatzleistungen bzw. zu einer Haftung 
führen.

Inhalt eines Behandlungsvertrages ist die Heilbehandlung. Unter Heilbe-
handlung wird jede therapeutische, diagnostische, prophylaktische und 
schmerzlindernde Maßnahme verstanden. Nicht vom Begriff der Heilbe-
handlung erfasst sind etwa Schwangerschaftsabbrüche oder ästhetische 
Operationen – für diese Behandlungen gelten Sonderbestimmungen. 

4.  Habe ich ein Recht auf ein Erstgespräch beim Arzt und
was darf es kosten?

Ein Erstgespräch mit einem Arzt ist oft die Voraussetzung, um weitere 
Schritte sowohl in diagnostischer als auch therapeutischer Sicht abzu-
klären. Ein solches Erstgespräch ist kostenlos und kann vom niederge-


